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xuz:ﬁ:-x o e e e e e >0 000 Hierzu kommen dann noch die administrativen und militdrischen
. . l . . Riicksichten, die Riicksichten auf Verteidigung des Vaterlandes. Ein
. : Te ephonwesen. . 3 einziger Blick auf das Telegraphennets Europas zeigt uns, daB alle
~ 00— OO O OO OO OO0 Staaten bei der Anlage desselben sich vorziiglich durch politische
und militdrische Riicksichten haben leiten lassen, und wenn wir uns
. e aa o . . auch davon keine iibertriebene Erwartungen machen, so liegt doch
Ein EUSIEHdIS[hES Urteil iiber das sthweizeristhe darin ein Fingerzeig fiir die Schweiz, diese Riicksichten nicht ganz
auBer acht zu lassen.
Telephonwesen. — Staatsbetrieb oder Privatwirtschaft ? Soll daher die Erstellung eines Telegraphennetes wesentlich da-
zu dienen, den schweizerischen Handel und die Industrie der Vor-
Von E. Eichenberger, Bern. teile schneller Kommunikation mit allen groBen Handels- und Indu-
In der Schwei ird " d einfall d K N striezentralpunkten Europas teilhaftig zu machen, so soll dabei nicht
n der schweiz “{lr €s niemand einfallen, den Kamp weniger auf moglichste Einigung der materiellen, militdrischen und
gegen den Staatsbetrieb von Telegraph und Telephon, der moralischen Krifte, auf Hebung und Belebung des Nationalgeistes
einst mit so groBer Erbitterung gefithrt wurde, wieder aul- Riicksicht genommen werden. Damit aber dies geschehe, so muB
zunehmen. Die Entscheidungen sind gefallen und so ge- die Erstellung der Telegraphen Sache des Bundes sein.“
fallen, wie die hochsten Interessen des Landes es erforder- Die vorstehenden Ausfiihrungen der nationalratlichen
ten. In dieser Hinsicht hat der Krieg mit seinen eisernen Kommission, die vollstindig iberzeugend wirken und
Lehren jede wiinschbare Aufklarung gebracht und dem deren Richtigkeit durch die Ereignisse bestétigt worden
Weitblick der Méanner, die an jenen Entscheiden mitzu- ist, sind logischerweise nicht nur auf das Telegraphen-
wirken hatten, ein gldnzendes Zeugnis ausgestellt. Scheint wesen, sondern auch auf das Telephonwesen anwendbar.
es nicht fast, als ob die nachstehenden Ausfiihrungen, die Zugunsten des Staatsmonopols darf in beiden Fallen auBer-
im Jahr 1851 von der zum Studium der Telegraphenfrage dem noch angefithrt werden, daB nur eine staatliche Unter-
eingesesten nationalrétlichen Kommission vorgebracht wur- nehmung sich herbeilassen wird, auch dort angemessene
den, gerade fiir die heutige Zeit geschrieben seien? Verkehrsmoglichkeiten zu schaffen, wo der Betrieb sich

nicht lohnt; die Privatwirtschaft wird ihre Gunst vornehm-

,Es ist keinem Zweifel unterworfen, daB die Erstellung elek- . 5 . .
! & lich solchen Gegenden zuwenden, wo sich ein gewinn-

trischer Telegraphen, wie die Anlegung aller neuen Kommunikations-

mittel entweder bindend und kraftigend auf die moralische oder bringendes Geschaft machen laBt. Bei der Verstaatlichung
materielle Einheit eines Landes michtig einwirken, oder auch die- des Telephons ist namentlich auch darauf hingewiesen
selben erschlaffen oder zerstéren kann, je nachdem man bei der worden, daB der Staat als Besiger des Telegraphen nicht

Anlage derselben zu Werke geht und ein zweckmiBiges oder un- . . N i
zweckmiBiges System befolgt. Nun diirfen wir nicht vergessen, daB zugeben konne, daB das mit diesem in Wettbewerb tre-

die Schweiz viele natiirliche Elemente der Trennung in sich trigt, tende Telephon andern Hénden iiberlassen werde.
welche sowohl in den physischen Verhiltnissen des Landes, als in ) Heute kann und darf nicht mehr daran gezweifelt

den verschiedenen materiellen, landwirtschaftlichen und industriellen . % .
Interessen der Kantone und Landesteile und in der Verschiedenheit werden, daBl das Wohl des Landes im Staatsbetrieb liegt.

der Sprache und der Religion liegen, und daB wir uns daher hiiten Der Krieg ist der machtigste und iiberzeugendste Befiir-
sollen, dieselben auf kiinstliche Weise noch zu erhohen und zu ver- worter der Staatsmonopole geworden. Es ist keine Frage,
mehren. In dieser Beziehung darf es der obersten Landesbehorde daB von Staates wegen unverziiglich hitte eingegriffen

nicht gleichgiiltig sein, ob vermdge des elektrischen Telegraphen z.B.

Genf und Basel nidher bei Paris zu liegen kommen als bei der werden miissen, wenn das schweizerische Telegraphen-

Bundesstadt, St. Gallen niher bei Miinchen als bei Ziirich und Chur, und Telephonwesen zu Beginn des Krieges in den Hén-
gﬁm}:lh nﬁhel; lbei Frankfurt 2{}8 fbei den Urkantonen u. S(.)w., denn den einer oder mehrerer, allenfalls noch mit ausldndischem
urch ein solches einseitiges Verfahren wiirden alle diese Ortschaften Kanit s s P
und Gegenden mit tausenden von neuen moralischen und materiellen pitil Etielenden Prlvatgese¥lsc}?afte.n gdegen hitie.
Banden an das Ausland gekniipit, wihrend sie im gleichen Verhalt- Aber man mag von der Richtigkeit einer Ansicht noch
nisse den iibrigen Teilen des Landes fremd werden miiBten. An die so sehr iiberzeugt sein, man soll sich deswegen nicht
Leichtigkeit des persdnlichen, schriftlichen und telegraphischen Ver- 3 P : :

o " . " wel .
kehrs kniipft sich notwendigerweise auch der materielle Verkehr, die € grefrIII], aUCh] den G.egner anzuhgren.  Von lhn.l ist mehr
Geschiftsverbindung, der Handel, die Association des Kapitals wie zu erfahren als von jemand, der zum vornherein unserer
der Arbeitskrifte an, und diese sollen vor allem aus fiir das eigene Meinung ist.
Land selbst gewonnen, begiinstigt und gefdrdert oder wenigstens Sehen wir zu, was ein entschiedener Anhénger des

nicht den momentanen Interessen einzelner Industriezweige oder . . : :
dem Interesse einzelner Ortschaften, welche nur die Handels- und Privatbetriebes, der in der Telephonllteratur wohlbekannte

Gewerbsverbindung mit dem Auslande im Auge haben, geopfert Herbert Laws Webb, gegen den Staatsbetrieb vorzubringen
werden. weiB. Seine Ansichten hat er in einer im Jahre 1910 er-
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schienenen Kampischrift ,The Development of the Tele-
phone in Europe“ niedergelegt. Von einer Kampfschrift
kann man insofern sprechen, als das fragliche Werkchen
ganz offensichtlich gegen die im Jahr 1910 bevorstehende
Verstaatlichung des englischen Telephonwesens Stimmung
machen will. Die Ausfithrungen des Herrn Webb haben
den Lauf der Dinge nicht zu dndern vermocht: Am 1.
Januar 1912 gingen samtliche Einrichtungen der National
Telephone Company an den englischen Staat iiber.

Ich mo6chte bei weitem nicht alles unterschreiben, was
in dem Werkchen erscheint. Aber vieles ist gewi be-
achtenswert, und so mag es denn nicht ganz zwecklos
sein, wenn einige Ansichten des Herrn Webb, zum Teil
in wortlicher Uebersegung, im nachstehenden wiederge-
geben werden. Die Ausfiihrungen des Verfassers diirfen
um so groBeres Interesse beanspruchen, als sie wertvolle
Aufschliisse iiber den amerikanischen und ein bemerkens-
wertes Urteil iiber den schweizerischen Telephonbetrieb ent-
halten. — Dabei mag dahingestellt bleiben, ob Herr Webb
infolge der inzwischen eingetretenen weltgeschichtlichen Er-
eignisse von seinen Ansichten iiber die UnzweckméBigkeit
des Staatsbetriebes nicht teilweise abgekommen ist.

Der Gedankengang des Verfassers ist etwa folgender:

Vergleicht man die Dichtigkeit des Telephons in Eu-
ropa und in den Vereinigten Staaten miteinander, so er-
gibt sich zu Beginn des Jahres 1910 folgendes Bild:

Telephone
Bevilkerung Gesamtzahl  auf je 1000 Einwohner
Europa 400,000,000 2,584,000 6,4
Vereinigte Staaten 80,000,000 7,000,000 87

Im Verhéltnis zur Bevolkerungszahl sind also in Europa
etwa 14 mal weniger Telephone vorhanden als in den
Vereinigten Staaten. In keinem einzigen Lande Europas
ist das Telephon auch nur annédhernd so stark verbreitet
wie in der amerikanischen Union. Nun ist ja bekannt,
daB in den Vereinigten Staaten weder ein Telegraphen-
noch ein Telephonmonopol besteht. Dort ist das Tele-
phonwesen vollstindig in den Hénden von Privatunter-
nehmungen, von denen die Bell-Gesellschaft bei weitem
die wichtigste ist. Ganz anders in Europa. Zur Zeit —
also im Jahr 1910 — bestehen staatliche Telephonmono-
pole in Deutschland, Frankreich, Oesterreich - Ungarn, der
Schweiz, Belgien, Italien, Griechenland, Bulgarien, Serbien
und Ruménien. In allen diesen Staaten, ausgenommen in
Deutschland und in der Schweiz, ist die Entwicklung des
Telephons eine duBerst geringe. Den Gegensag zu den
Léndern mit reinem Staatsmonopol bilden GrofBbritannien,
RuBland, Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Déne-
mark und Holland, wo der Staat aber nicht darauf ver-
zichtet, tiber das Telephonwesen eine ausgedehnte Aufsicht
auszuiiben, die sich mit der Zeit vermutlich zu einem
Staatsmonopol auswachsen wird.

In denjenigen europdischen Landern, in denen das
Telephon bis anhin unter privater kaufménnischer Leitung
stand, ist seine Verbreitung eine bedeutend groBere als
dort, wo es seit langem zum Staatsmonopol erhoben
wurde. So sind in GroBbritannien im Verhéltnis zur Be-
volkerungszahl 2!'/s mal mehr Telephone vorhanden als
in Frankreich, wo das Staatsmonopol seit 1889 besteht.
Und in den skandinavischen L#dndern, wo den Privat-
unternehmungen ein hohes MaB von Bewegungsireiheit
eingeraumt ist, ist der Stand der Telephonie ein ungleich
hoherer als in Belgien, Frankreich, Deutschland, Oesterreich-
Ungam und den iibrigen Lé&ndern Europas, die das Un-
gliick haben, ein staatliches Telephonmonopol zu besigen.

Es ist ja freilich richtig, daB in verschiedenen Lindern
des alten Kontinentes das Wesen, die Lebensgewohnheiten
und die Bediirfnisse der Bevdlkerung einer raschen Ent-
wicklung des Telephonwesens nicht giinstig sind. Aber
derartige Hemmungen bestehen doch in einem GroBteil

der europdischen Léander nicht und sie bestehen ganz ge-
wiB nicht in gréBeren, hoéherzivilisierten und industriellen
Landern wie England, Deutschland, Frankreich, Oesterreich-
Ungarn, Belgien, Holland und Italien. Es ist nicht daran
zu zweifeln, daB die Bewohnerschaft von Rom, Madrid,
Paris oder St. Petersburg, ja sogar von Konstantinopel,
das Telephon gerade so fleifig benugen wiirde wie die-
jenige von Boston, Philadelphia oder San Francisco, wenn
ihr ein Telephonbetrieb geboten wiirde, wie er in den
Vereinigten Staaten tatsédchlich besteht. Und in léndlichen,
sparlich besiedelten Gebieten ist das Bediirfnis nach tele-
phonischem Anschlufl so groB, daB der schwerfillige eu-
ropdische Bauer, der gewohnlich als das konservativste
Wesen der Erde gilt, den Gebrauch des Telephons hochst
wahrscheinlich ebenso rasch erlernen wiirde, wie ihn der
amerikanische Farmer in den lesten Jahren erlernt hat.
Nicht dem Mangel an Unternehmungslust oder Anpas-
sungsfahigkeit des europdischen Publikums ist es zuzu-
schreiben, daB das Telephonwesen in den meisten Léndern
Europas so geringe Fortschritte gemacht hat, sondern dem
Mangel an Unternehmungslust und Energie derjenigen, die
in diesen Landern mit der Leitung und Aufsicht des Tele-
phonwesens betraut waren. Das Feld war iiberall vor-
handen, aber die Bebauer haben gefeiert und den Pflug
rosten lassen.

Es kann kein Zweifel dariiber herrschen, daB sich unter
den Vorstehern und Technikern der européischen Telephon-
betriebe weitsichtige Fachleute befinden, die fiir die groBen
Zukunitsmoglichkeiten der Telephonie volles Verstdndnis
haben. Aber ihre Hdnde sind gebunden, und uniiberwind-
liche Hindernisse sperren ihren Weg. Einer der groBten
Nachteile des Staatsmonopols wird immer darin bestehen,
daB Vorschldge ausgehend von Leuten, die die Bediirfnisse
des Telephonbetriebes kennen, iiberpriift werden miissen
von solchen, die diese Bediirinisse nicht kennen, von Poli-
tikern, denen die fachménnische Erfahrung abgeht und die
sich hdufig eher durch ,politische“ Erwagungen als durch
praktische und naheliegende Griinde leiten lassen.

Wenn von mir — so sagt Herr Webb — verlangt
wiirde, mich {iber den Stand des Telephonwesens in Eu-
ropa in moglichst knappen Worten zu duBern, so wiirde
ich mich dahin aussprechen, daB die privaten Telephon-
gesellschaften ihr Geschéaft gelernt haben, die staatlichen
Telephonunternehmungen aber nicht. Uebrigens scheint
keine Aussicht zu bestehen, daB Staatsverwaltungen das
Telephongeschéaft je erlernen werden; denn die Vorbe-
dingungen fiir einen ersprieBlichen Telephonbetrieb sind
Regsamkeit und Unternehmungslust, d. h. Eigenschatten,
die in staatlichen Telephonbetrieben ausgeschlossen sind.
Sie sind namentlich dort ausgeschlossen, wo ein staatlicher
Telephonbetrieb bloB einen untergeordneten Dienstzweig
der Postverwaltung bildet, die ihrerseits auch nur ein Rad
im Getriebe der groBen Staatsmaschine ist.

Die vom Staate befolgten Methoden erdriicken die
Initiative des Einzelnen und benehmen ihm jede Lust zur
Uebermmahme der Verantwortlichkeit. Man soll sich ja nicht
einbilden, daB ein aus einem Privatbetrieb hervorgegan-
gener Angestellter, wie intelligent und wissenschaftlich ge-
bildet er auch immer sei, an der Spie eines staatlichen
Telephonbetriebes den gleichen Erfolg und die gleiche
Rentabilitat erzielen und nach den gleichen kaufmén-
nischen Grundsédgen verfahren konnte wie an der Spige
einer kaufménnischen Privatunternehmung. Auch dann, wenn
Wille und Sachkenntnis ihn zur Aufgabe befdhigten, wiirde
ihm unter der Herrschaft der staatlichen Methoden nicht
gestattet, die notige Macht auszuiiben und die nétige Ver-
antwortlichkeit zu fordern.

Auch die Verschmelzung von Telegraph und Telephon
empfiehlt sich nicht, da die Telegraphenbeamten das Tele-
phon von jeher als einen unbequemen Rivalen ihres Brot-
herrn angesehen haben. Als das Telephon von Amerika
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nach Europa heriibergebracht wurde, gab es auBler den
mitkommenden amerikanischen Enthusiasten und einem
verschwindenden Triippchen europdischer Geschiitsleute
nur wenige, die der wunderbaren Erfindung Graham Bells
kommerzielle Bedeutung beizumessen vermochten. Der wis-
senschaitliche Erfolg der Erfindung wurde iiberall begeistert
anerkannt, ihr praktischer Wert dagegen offen vorspottet.
Der von den Telegraphenbeamten mit Vorliebe wieder-
holte Sa, daB das Telephon bloB ein wissenschaftliches
Spielzeug sei, wurde als bare Miinze hingenommen.

Es gibt einige seltene Ausnahmefille, wo Staatsbeamte,
welche dem Telephonwesen vorstanden, dessen Zukunfts-
moglichkeiten bis zu einem gewissen Grade verwirklichten
und ihm sogar eine groBere Ausdehnung verschafften als
ihrer ersten Liebe, dem Telegraphen. Dies ist namentlich
der Fall in der Schweiz, deren telephonischer Entwicklungs-
gang von dem in Landern mit Staatsmonopol iiblichen
eine glinzende Ausnahme bildet. In der Schweiz hat das
Telephon als Ersa des Telegraphen eine bedeutende Ent-
wicklung durchgemacht und ist viel volkstiimlicher ge-
worden als dieser selbst; so viel volkstiimlicher, daB in
den vergangenen Jahren die Einnahmen aus dem Tele-
phonbetrieb mehr als zweieinhalb mal so groB waren als
diejenigen aus dem Telegraphenbetrieb. In der Schweiz
sind die Entfernungen verhéltnismaBig kurz, und die ge-
ringen Gebiihren, die der Telephonverwaltung von den
staatlichen Behorden vorgeschrieben werden, begiinstigen
die Entwicklung eines starken interurbanen Nahverkehrs.
Die Telephongebiihren fiir kurze Entfernungen sind in der
Tat gegenwdirtig niedriger als die Telegraphengebiihren,
obschon die erwiesenen Dienste groBer und die bean-
spruchten Einrichtungen teurer sind. (SchluB folgt.)
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Der Phonische Antrieb fiir Baudotverteiler.
(Phonic Motor, System Murray Pattern.)
Von A. Forrer, Bern.

Die Verteilerbiirsten, welche die verschiedenen Apparaten-
sdge (Geber und Empfinger) des Mehrfach - Telegraphen-
systems von Baudot abwechslungsweise mit der Leitung
verbinden, werden durch ein Réaderwerk mit Gewichts-
antrieb in rotierende Bewegung gesefit. Es ist bei diesem
Apparatensystem unerldBlich, daB die Biirstenbewegung
(3 Umdrehungen per Sekunde) duBerst gleichméBig ist und
daB die infolge der Reibung im Triebwerk auftretenden
Geschwindigkeitsschwankungen auf ein gewisses Minimum
reduziert werden. Zur Erzielung eines moglichst gleich-
maBigen Ganges des Verteilers ist ein besonders sorgfaltig
konstruierter Zentrifugal-Regulator in das Triebwerk einge-
schaltet.

Der Baudotregulator hat dank seiner besonderen Kon-
struktion (seitlich schwingende Masse mit Federgegenwirk-
ung) die Eigenschaft, bis zu einem gewissen Grade die
Schwankungen der Antriebskraft auszugleichen, zu neu-
tralisieren. Diese Wirkung wird noch dadurch unterstiit,
daB infolge der Zentrifugalkraft ein bestdndiger seitlicher
Druck auf die Regulatorenachse ausgeiibt wird, also ge-
wissermaBen eine automatische Bremsung der Verteiler-
achse stattfindet.

Dieses Antriebssystem besit den Nachteil, daB infolge
der groBen Drehgeschwindigkeit des Regulators (ca. 2100
Umdrehungen in der Minute) das Verteilergehduse dauernd
in Schwingungen versest wird. Die Vibrationen werden
durch den Verteilertisch und das Eisengestell sogar auf den
FuBboden iibertragen und wirken je nach der Bauart der
Lokalitdaten mit der Zeit nervenstorend auf das die nahen
Arbeitsplage bedienende Personal. Im weitern werden
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diese Erschiitterungen auf die Dauer besonders in den
unter dem Apparatensaal liegenden Ré&umlichkeiten sehr
unangenehm empfunden und haben schon zu o6ftern Be-
schwerden AnlaBl gegeben.

Nachdem verschiedene Versuche zur Démpfung der
Vibrationen des Verteilers kein befriedigendes Ergebnis
gezeitigt hatten, wurde anfangs Juli im Telegraphenbureau
Bern versuchsweise ein neues Antriebssystem, der sogen.
Phonische Motor (Phonic Motor, System Murray Pattern)
eingefiihrt. Der Phonische Antrieb besit neben seiner
duBersten Einfachheit den groBen Vorzug, daB er keine
Erschiitterungen mehr verursacht und daB zudem Ge-
schwindigkeitsschwankungen wahrend des Betriebes sozu-
sagen ausgeschlossen sind.

Dieser neue Verteilerantrieb fiir Baudotapparate wird
in England, in Indien, sowie in Nordamerika bereits mit
groBem Erfolge allgemein verwendet. Als Stromquelle
wird nach der englischen Schaltung Industriestrom (Gleich-
strom) benust. Da wir jedoch in der Schweiz an den
wenigsten Orten ein Gleichstromne ohne weiteres fiir den
Telegraphenbetrieb zur Verfiigung haben, ergab sich die
Notwendigkeit, zum Zwecke der Reduktion der erforder-
lichen Stromstdarke die Wicklungsverhdltnisse der verschie-
denen Elektromagnete unter moglichster Beibehaltung der
gleichen Ampérewindungszahl derart zu verdndern, daf
ohne Nachteil die bestehenden Telegraphenbatterien (Ak-
kumulatoren) als Stromquelle fiir den Phonischen Motor
verwendet werden konnen. '

Mit den im Telegraphenbureau Bern installierten zwei
Versuchsapparaten wurden bis jegt so gute Erfahrungen
gemacht, daB mit Riicksicht auf die damit erzielbare Er-
hoéhung der Betriebssicherheit in der Baudotkorrespondenz
beabsichtigt ist, innert kiirzester Frist sdmtliche Baudot-
verteiler der Schweiz mit dieser vorziiglichen Neuerung
auszuriisten. Die Apparate werden von der Hasler A.-G.
in Bern angefertigt, welche das Fabrikationsrecht von der
Firma Donald Murray in London erworben hat.

Die nachstehenden Ausfithrungen, welche lediglich in-
struktive Zwecke verfolgen, sollen dazu dienen, das Be-
triebspersonal der Baudotstationen allgemein mit dieser
technischen Neuerung vertraut zu machen; denn es kann
nur im Interesse einer guten Dienstabwicklung liegen, wenn
die Funktiondre auch in theoretischer Beziehung in die
Wirkungsweise der von ihnen bedienten Apparate einge-
weiht sind.

Der Phonische Antrieb besteht, wie nachstehendes
Schema zeigt, aus zwei Apparaten, dem Phonischen Rad
mit zwei zugehorigen Elektromagneten und dem Vibrator
(Selbstunterbrecher), welcher dazu dient, abwechslungsweise
kurze Stromimpulse in die genannten Elektromagnetspulen
S: und S2 zu senden.

Das guBeiserne, mit 9 Zdhnen versehene Phonische
Rad R sisst lose auf der im Schnitt angedeuteten Biirsten-
achse B im Verteilergehduse G und ist mittels dreier
Schrauben am Zahnrad des Korrektionssystems befestigt.
Legteres kommt in eine Vertiefung A in die Vorderseite des
Rades zu liegen und hat die gleiche Funktion wie beim
alten Antriebsystem. An der Riickseite des Phonischen
Rades befindet sich ein mit Quecksilber und diinnem Eisen-
draht gefiillter Hohlraum H, zum Zwecke der Erzielung einer
gleichméBigen Winkelgeschwindigkeit. Die Wéande und
Fugen dieses Hohlraumes sind sorgfaltig mit Chatterton
Compound verdichtet, damit das Quecksilber beim Rotieren
sich nicht durch den EisenguBl verfliichtigen kann.

Im Verteilergehduse befinden sich ferner zwei Elektro-
magnete Si und Sg, deren Polschuhe P: und P2 so ange-
ordnet sind, daB sie genau der Pheripherie des Phonischen
Rades gegeniiberliegen. Der Zwischenraum zwischen Pol-
schuhen und den Zihnen des Phonischen Rades soll so
bemessen sein, daB er der Dicke von hochstens 2 Papier-
streifen entspricht. Die beiden Elektromagnete haben einen



	Ein ausländisches Urteil über das schweizerische Telephonwesen : Staatsbetrieb oder Privatwirtschaft?

